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4. Bekanntmachungen und Mitteilungen

Kur- und Urlauberseelsorge 
Dienste in Niedersachsen, 2008

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers bietet
Pastorinnen und Pastoren aus den Gliedkirchen der EKD Ein-
sätze als Kur- und Urlauberseelsorger/innen in reizvollen Re-
gionen u. a. an der Nordsee, im Harz und an der Weser an. 

Die Ausschreibungen der einzelnen Orte und Bewerbungs vor-
lagen finden sie neben weiteren Informationen unter 
www.kirche-im-tourismus.de. Das Landeskirchenamt beauf-
tragt für diesen besonderen Dienst. In der Regel nach vor  -
heriger Kontaktaufnahme mit Pastor Hartmut Schneider,
Fach gebiet Kirche im Tourismus im Haus kirchlicher Dienste 
(0 49 41) 9 59 251, Fax: (0 49 41) 99 17 36, E-Mail 
schneider@kirchliche-dienste.de ) und erfolgter Abstimmung
der/des Kurpredigers mit dem örtlichen Pfarramt. Bewerbun-
gen sollten auf dem Dienstweg frühzeitig erfolgen.

B. Evangelische Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen

1. Gesetze, Verordnungen, Verfügungen

Kirchengesetz über die Zustimmung 
zum Vereinigungsvertrag zwischen 

der Evangelischen Kirche der 
Kirchenprovinz Sachsen und der  

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen

Vom 17. November 2007

Die Synode der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen hat unter Beachtung von Artikel 113 Abs. 2 Satz 3
der Grundordnung das folgende Kirchengesetz beschlossen,
das hiermit verkündet wird:

§ 1

Dem Vereinigungsvertrag zwischen der Evangelischen Kirche
der Kirchenprovinz Sachsen und der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Thüringen (Anlage) wird zugestimmt.
Die Kirchenleitung wird ermächtigt, den Vereinigungsvertrag
zu unterzeichnen.

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Lutherstadt Wittenberg, den 17. November 2007
(1093-3)

Kirchenleitung Axel Noack
der Evangelischen Kirche Bischof
der Kirchenprovinz Sachsen

Anlage:

Vereinigungsvertrag

Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen,
vertreten durch die Kirchenleitung,

und

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen,
vertreten durch den Landeskirchenrat,

schließen, um den kirchlichen Auftrag zur Verkündigung des
Evangeliums zu fördern, 
– in Fortentwicklung ihrer, mit dem Kooperationsvertrag

vom 5. Dezember 2000 begonnenen und mit dem Födera-
tionsvertrag vom 18. Mai 2004 erweiterten und vertieften
strukturierten Zusammenarbeit

– unter Berücksichtigung der engen und vielfältigen ge-
schichtlichen, geografischen und kulturellen Beziehungen
zwischen ihren Kirchengebieten,

– bestimmt von dem Ziel, Zeugnis und Dienst der Gemein-
den zu stärken und kirchliche Strukturen veränderten Be-
dingungen anzupassen, und 

– in dem Bemühen, zu einem wirksameren Einsatz von
Kräften zu kommen,

den folgenden Vertrag:

Artikel 1

(1) Die vertragschließenden Kirchen stimmen darin überein,
sich mit Wirkung vom 1. Januar 2009 zu einer Landeskirche
mit dem Namen „Vereinigte Evangelische Kirche in Mittel-
deutschland (EKM)“, im Folgenden vereinigte Kirche, zu ver-
einigen. 
(2) Die vereinigte Kirche ist Rechtsnachfolgerin der Födera-
tion Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland, im Folgen-
den Föderation, und der in ihr zusammengeschlossenen Evan-
gelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Thüringen. 
(3) Die vereinigte Kirche ist Körperschaft des öffentlichen
Rechts. 

Artikel 2

(1) Die vereinigte Kirche setzt die Mitgliedschaften in der
Evangelischen Kirche in Deutschland und im Ökumenischen
Rat der Kirchen fort und strebt die Mitgliedschaft im Lutheri-
schen Weltbund an. 
(2) In der vereinigten Kirche werden die Mitgliedschaften in
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche
in Deutschland und in der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Deutschland fortgeführt. Die vereinigte
 Kirche strebt die Vollmitgliedschaft in diesen gliedkirchlichen
Zusammenschlüssen an. 
(3) Die reformierten Kirchengemeinden der Evangelischen
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen setzen über den refor-
mierten Bund ihre Mitgliedschaft im Reformierten Weltbund
fort.

Artikel 3

(1) Die vereinigte Kirche wird durch eine Synode, eine Kir-
chenleitung/einen Landeskirchenrat, einen Bischof oder eine
Bischöfin und ein Kollegium des Kirchenamtes geleitet.
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(2) Die Synode und die Kirchenleitung/der Landeskirchenrat
sind alsbald nach dem Wirksamwerden der Vereinigung, spä-
testens innerhalb von sechs Monaten, zu bilden. Bis zur ihrer
Bildung nehmen die entsprechenden bisherigen Organe der
Föderation und der vertragschließenden Kirchen ihre Aufga-
ben im bisherigen Umfang weiter wahr.
(3) Der Bischof oder die Bischöfin wird von der Synode auf
ihrer konstituierenden Tagung gewählt. Die Föderationssy-
node setzt auf ihrer Tagung im Frühjahr 2008 ein Wahlkolle-
gium ein, das die Wahl des Bischofs oder der Bischöfin vor-
bereitet. Dienstbeginn des Bischofs oder der Bischöfin ist der
1. Juni 2009.
(4) Das Kirchenamt und das Kollegium des Kirchenamtes der
Föderation führen mit Wirksamkeit der Vereinigung die ihnen
obliegenden Aufgaben fort. 
(5) Die Zusammensetzung der Synode und der Kirchenlei-
tung/des Landeskirchenrates sowie die Zuständigkeiten und
die Aufgaben der Leitungsorgane der vereinigten Kirche wer-
den in der Verfassung der vereinigten Kirche geregelt.

Artikel 4

(1) Der Bischof oder die Bischöfin der vereinigten Kirche hat
seinen oder ihren Sitz in Magdeburg. 
(2) Das Kirchenamt der vereinigten Kirche hat seinen Sitz in
Erfurt. 

Artikel 5

(1) Zahl und Sitze der Regionalbischöfe und Regional -
bischöfinnen werden durch Kirchengesetz geregelt, das die
vertragschließenden Kirchen ihren Synoden zu deren Tagun-
gen im Herbst 2007 vorlegen.
(2) Einer der Regionalbischöfe oder eine der Regional -
bischöfinnen mit Sitz im Freistaat Thüringen ist der ständige
Stellvertreter oder die ständige Stellvertreterin des Bischofs
oder der Bischöfin. Er oder sie muss auf die lutherischen Be-
kenntnisschriften ordiniert oder verpflichtet sein.
(3) Ein Regionalbischof oder eine Regionalbischöfin hat sei-
nen oder ihren Sitz in Eisenach. 

Artikel 6

Die vertragschließenden Kirchen erarbeiten eine Verfassung
für die vereinigte Kirche, die am 1. Januar 2009 in Kraft tre-
ten und die Vorläufige Ordnung der Föderation sowie die gel-
tende Grundordnung bzw. Verfassung der vertragschließenden
Kirchen ablösen soll. 

Artikel 7

(1) Die vertragschließenden Kirchen erarbeiten ein gemeinsa-
mes Finanzgesetz der vereinigten Kirche, das sie ihren Syno-
den zu deren Tagungen im Herbst 2007 vorlegen. Das Finanz-
gesetz hat unter gegenseitiger Achtung des Herkommens und
der Traditionen der vertragschließenden Kirchen dafür Sorge
zu tragen, dass die Kompetenzzuweisungen für Finanz- und
Vermögensentscheidungen die zukünftige finanzielle Hand-
lungsfähigkeit der vereinigten Kirche sichern und der Situa-
tion sowie den Aufgaben und Zuständigkeiten der Körper-
schaften, Einrichtungen und Werke innerhalb der vereinigten
Kirche Rechnung tragen. Zugleich sind die Grundsätze der
verantwortlichen Haushalterschaft für einen solidarischen,
sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz aller Mittel zu beach-
ten.

(2) Die vereinigte Kirche wirkt weiter darauf hin, im Zuge
des Vereinigungsprozesses auf der landeskirchlichen Ebene
sachgemäße Einsparungen zu erzielen.

Artikel 8

Benachbarte Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland können dem Vereinigungsvertrag mit Zustim-
mung der vertragschließenden Kirchen, nach dem Wirksam-
werden der Vereinigung mit Zustimmung der vereinigten
 Kirche beitreten. 

Artikel 9

Dieser Vertrag bedarf für beide vertragschließenden Kirchen
der Zustimmung durch Kirchengesetz, das jeweils mit verfas-
sungsändernder Mehrheit zu beschließen ist. Der Vertrag tritt
in Kraft, sobald beide Zustimmungsgesetze in Kraft getreten
sind. 

Haushaltsbeschluss 2008

Die Synode hat auf Grund von Artikel 74 Abs. 2 Nr. 5 Grund-
ordnung beschlossen:

§ 1

(1) Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember
2008.
(2) Der Haushaltsplan der Provinzialkirchenkasse für das
Rechnungsjahr 2008 wird gemäß Anlage 1 in der Einnahme
und in der Ausgabe auf

97 621 947 EUR
festgesetzt.
(3) Sachkosten innerhalb eines Haushaltsbereiches sind ge-
genseitig deckungsfähig; davon ausgenommen sind: Kosten
für technische und Betriebsausstattungen, für Baumaßnahmen
sowie für Hard- und Software.
(4) Überschüsse nachgeordneter Einrichtungen aus dem
Rechnungsjahr sind zur Deckung des Haushaltes dieser Ein-
richtung des übernächsten Jahres einzusetzen. Davon abwei-
chend können Überschüsse mit Zustimmung des Kirchenam-
tes zur Bildung von Rücklagen eingesetzt werden.

§ 2

Für das Rechnungsjahr 2008 werden gesamtkirchliche Kollek-
ten sowie zwei Straßen- und Haussammlungen gemäß Anlage
2 ausgeschrieben.

§ 3

Auf Grund von § 3 Abs. 2 Finanzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. Mai 1996 (ABl. EKKPS S. 57) wird
bestimmt:
(1) Der Anteil der den Kirchengemeinden direkt zur Verfü-
gung stehenden Einnahmen aus Kirchenland (Netto), der Er-
träge aus Kirchenwald und der besonderen Zuweisungen ge-
mäß § 3 Abs. 1 Nr. 5.4. wird auf 20 vom Hundert festgesetzt.
(2) 80 vom Hundert der Einnahmen aus Kirchenland (Netto),
der Erträge aus Kirchenwald und der besonderen Zuweisung
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5.4 werden vom Kirchenkreis verwaltet
und gemäß § 12 verwendet.
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